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Die

Leider zu off stand seit dem Aus-
bruch des Krieges in der Tagespresse
zu lesen:

Amtlich wird mitgeteilt: Das Territo-
rialgericht hat zum Tode verurteilt;
der Verurteilte hat gegen das Urteil
die Kassationsbeschwerde eingereicht.

Es erscheint deshalb als angebracht,
dem Leser des «Schweizer Soldats»
in aller Kürze darzutun, welche Be-
wandtnis es mit der Kassationsbe-
schwerde im schweizerischen Militär-
strafprozeßrecht auf sich hat.

Ausgehend von der Erkenntnis, daß
auch der Richter Irrtümern unterworfen
ist, und im Bestreben, im Strafprozesse
die reine Wahrheit zu finden, hat die
Prozeßrechfswissenschaft nach Mitteln
und nach Wegen gesucht, die es er-
lauben, der Wahrheit auch dann noch
zum Durchbruch zu verhelfen, wenn
der Richter seinen Spruch bereits ge-
fällt hat. Zu diesem Zwecke sind die
sog. Rechtsmittel entwickelt, und zu
einem systematischen Ganzen zusam-
mengefügt worden. Der Jurist bezeich-
net somit mit Rechtsmittel einen pro-
zessualen Behelf, der die Aufhebung
einer prozessualen Entscheidung zum
Ziele hat. Das Rechtsmittel umfaßt so-
mit die Geltendmachung eines An-
griffsrechfes wider eine formell ergan-
gene richterliche Entscheidung, behufs
ihrer Aufhebung oder Abänderung
durch eine anderweitige Entscheidung.
Unter andern ist im Militärstrafprozeß-
rechte die Kassationsbeschwerde das

hervorragende Rechtsmittel. Mit ihr sol-
len begangene Fehler des Verfahrens
wieder gutgemacht und Verletzungen
des Strafgesetzes gerügt werden. Ge-
dacht als Korrektiv für seltene Fälle und
zur Garantie einer einheitlichen Recht-
sprechung, wird in jüngster Zeit von
diesem Rechtsmittel auffallend häufig
Gebrauch gemacht, so daß man die
Ueberzeugung gewinnt, es herrsche
vielenorts Unklarheit darüber, was
Zweck und Z-el der Kassationsbe-
schwerde sind.

So hat es in der Tat den Anschein,
wie wenn die Auffassung verbreitet sei,
es könne mit ihrer Hilfe ganz allgemein
ein jedes Urteil der Militärgerichte wie
mit der Berufung an eine höhere In-
sfanz gezogen werden, mit dem End-
zwecke, daß sich das der ersten Instanz
übergeordnete Gericht nochmals mit
dem gleichen Straffall in aller Breite be-
fassen müsse. Weil nun aber die Kas-
sationsbeschwerde eben keine Beru-
fung an eine höhere Instanz im vul-
gären Sinne darstellt, mit welcher der
Rechtsmiftelkläger alle Mängel des Ur-
teiles, in der Tatsachenfeststellung, so-
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wohl als auch in der Untersuchung und
des Verfahrens der ersten Instanz rü-
gen kann, ist es nicht recht verständlich,
weshalb in derart häufiger Weise von
der Kassationsbeschwerde Gebrauch
gemacht wird, besonders in Fällen, wo
sie zum vorneherein als ausgeschlossen
betrachtet werden muß; denn die
Kassationsbeschwerde ist keine sog.
revisio in facto et in iure, m. a. W. sie

vermag nicht den ganzen Prozeß in al-
len seinen Teilen vor ein oberes Ge-
rieht zu tragen. Ihr Anwendungsgebiet
bleibt darauf beschränkt, den recht-
liehen Inhalf eines Urteiles zu überprü-
fen. Währenddem nämlich bei der Be-
rufung die Frage sich darum dreht, ob
ein Urteil aus irgendeinem Grunde auf-
gehoben und durch ein anderes ersetzt
werden muß, dreht sie sich bei der
Kassationsbeschwerde nur darum, ob
eine bestimmte Rechtsnorm nicht rieh-
tig, oder gar überhaupt nicht ange-
wendet worden ist. Dazu kommt noch,
daß das Anfechtungsrecht bei der Kas-
sationsbeschwerde nicht ein unbe-
schränktes ist, indem es das Prozeßge-
setz auf eine ganz bestimmte Anzahl
sog. Kassationsgründe beschränkt.

Diese stehen in engstem Zusammen-
hange mit den im Militärstrafprozesse
geltenden Verfahrensvorschriften. Der
Militärstrafprozeß ist dadurch gekenn-
zeichnet, dafî er unter allen Umständen
versucht, die materielle Wahrheit zu
erforschen. Er besteht aus mehreren
Stadien: Der Hauptverhandlung vor
den Divisions- und Territorialgerichten
geht eine sorgfältige Voruntersuchung
durch den Untersuchungsrichter voraus.
Der Angeschuldigte, die Geschädigten
und die Zeugen werden einvernom-
men. Wenn der Untersuchungsrichter
den Zweck der Voruntersuchung für
erreicht erachtet, schlieft er diese ab
und läfjt den Angeschuldigten durch
den Auditor in den Anklagestand
versetzen. (Von jetzt an mufj der An-
geklagte von Gesetzes wegen einen
Verteidiger haben. Es gibt somit vor
den Militärgerichten keine Unverteidig-
ten.) In der nun folgenden Hauptver-
handlung müssen nochmals alle Beweis-
mittel, Zeugen, Urkunden, Gutachten
usw. vor dem versammelten Gerichte
vorgebracht werden. Gegenstand der
Urteilsfindung ist dann die in der An-
klage bezeichnete Tat, so wie sie sich
nach dem Ergebnisse der Verhandlung
dargestellt hat. Unter ihrem frischen
Eindrucke sollen die Richfer urteilen.
Der Milifärstrafprozeß folgt somit den
bewährten Grundsätzen der Unmittel-
barkeit und der Mündlichkeif. Nur der-
jenige, der der Verhandlung von A—Z
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beigewohnt hat, nur der, der alle Be-
weismittel vor sich hatte, ist imstande,
über die Schuld- oder die Nichtschuld
des Angeklagten ein Urteil abzugeben.

Aufgabe dieser prozessualen Recht-
sätze ist es deshalb, ein geordnetes Ver-
fahren und damif ein gerechtes Urteil
zu garantieren. Ebenso sollen die Par-
teien dadurch vor richterlicher Willkür
geschützt werden. Aus diesen Gründen
knüpft die Militärstrafgerichtsordnung
an die Verletzung dieser Prozeßvor-
Schriften direkte Folgen, die dem Urteil
schädlich werden können, ja dieses
unter Umständen zu einem Nichturteil
machen. Geht man dieser Ueberlegung
weiter nach, so müßte konsequenter-
weise jede beliebige Prozeßvorschrift,
die verletzt wird, einen sog. Kassafions-
grund abgeben. Dem ist aber nach der
geltenden Prozeßvorschrift nicht so.
Mit der Kassafionsbeschwerde soll nur
die Verletzung «wesentlicher Prozeß-
Vorschriften» gerügt werden. Wesent-
lieh im Sinne des Gesetzes ist eine
Prozeßvorschrift immer dann, wenn sie
ursächlich auf das ergangene Urfeil
wirkt, sie somit bei ihrer gesetzmäßi-
gen Anwendung ein anderes Urteil her-
vorzubringen vermocht hätte.

Die Kassationsbeschwerde schützt da-
mit diejenigen Bestimmungen des Pro-
zeßgesetzes, ohne welche der Richter
nach der heute geltenden Auffassung
kein gerechtes Urteil finden kann und
die deshalb auf keinen Fall verletzt
werden dürfen, weshalb sie den be-
sonderen Schutz des Gesetzes genie-
ßen. Damit ist aber auch der Aufgaben-
kreis des Kassationsgerichtes genau
umschrieben. Es hat nur zu prüfen, ob
einer der in den Ziffern 1—7 des Art.
188 der Militärstrafgerichtsorganisation
abschließend aufgezählten Kassafions-
gründe vorliegt. Nach dem Worflauf
dieses Artikels kann die Kassation nur
dann ausgesprochen werden, wenn:
1. das Urteil eine Verletzung des

Strafgesetzes enthält;
2. das erkennende Gericht nicht vor-

schriftsgemäß oder im Hinblick auf
einen gesetzlichen Ausschließungs-
grund oder eine begründete Ab-
lehnung unrichtig besetzt war;

3. die Hauptverhandlung in Abwesen-
heif einer Person, deren Anwesen-
heit das Gesetz vorschreibt, statt-
gefunden hat;

4. wesentliche Vorschriften über das
Verfahren verletzt sind;

5. die Verteidigung in einem für die
Entscheidung wesentlichen Punkte
unzulässig beschränkt worden ist,
oder wenn
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6. das Urteil keine Entscheidungs-
gründe enthält; oder

7. das Gericht sachlich unzuständig ist.

Anders verhält es sich dagegen bei
der Berufung. Während der Kassations-
kläger darzutun hat, das Urteil beruhe
auf einer Verletzung des Strafgesetzes,
oder die Verletzung einer Prozeßvor-
schritt geltend machen muß, weigert
sich der Berufungskläger, das Urteil aus
irgend einem Grunde anzuerkennen.
Wie eingangs erwähnt worden ist, kann
die Berufung sich auf irgend einen
Mangel stützen. Dieser kann sowohl in

der Untersuchung oder im Verfahren,
sowie als auch im Urteil selbst liegen.
Man sagt deshalb, die Berufung sei ein
unbeschränktes,, die Kassationsbe-
schwerde dagegen ein beschränktes
Rechtsmittel. Mit letzterer kann die
Ueberprüfung der untergerichtlichen
Tatfragenentscheidung nicht herbeige-
führt werden. Nur Rechtsfragenentschei-
dung und das die untergerichtliche Ent-
Scheidung tragende Verfahren fällt unter
das Anwendungsgebiet der Kassations-
beschwerde. Die rein tatsächliche Beur-
teilung dagegen bleibt somit der Be-
urteilung durch das Kassationsgericht
entzogen. Dieses beurteilt ausschlief}-
lieh reine Rechtsfragen. Es findet näm-
lieh, und hier liegt der weitverbreitete
Irrtum, vor dem Militärkassationsgericht
kein zweites Beweisverfahren, keine
zweite Beweisverhandlung statt. Es wer-
den keine Zeugen einvernommen,
keine Beweise und andere Urkunden
produziert. Ganz im Gegenteil; die
Würdigung des gesamten Beweismate-
rials ist ausschließlich Sache der Vor-
instanz, weil, wie wir gesehen haben,
hiezu eine unmittelbare Beweisauf-
nähme notwendig ist, welche die Ue-
berzeugung des Richters betreffend die
einzelnen Tatsachen und deren Bedeu-

Oer
Die Diskussion um die Zukunftspro-

blerne unserer Armee gewinnt immer
breitere Kreise. Vorläufig sind es die
wieder erstandenen Armeegegner, die
in dieser öffentlichen Aussprache den
Ton angeben und die Führung an sich

zu reißen suchen. Einmal mehr können
wir feststellen, daß diese Leute nichts
gelernt, aber auch nichts vergessen ha-
ben. Ihre Argumente und Ausführungen
unterscheiden sich in nichts von jenen
in den zwanziger und dreißiger Jahren,
und wer sich ernsthaft bemüht, die Ge-
dankengänge dieser oft recht militan-
ten Antimilitaristen objektiv zu erfas-

sen, erkennt sehr bald die offensichf-
liehe Konjunkturreiterei, die dieser Be-

wegung anhaftet und ihr auch das

Gepräge gibt. Man könnte über die
Sache hinweggehen, wenn nicht die
künftige Existenz unserer Heimat auf
dem Spiel stehen würde, denn diese

tung für die Beantwortung der Taffrage
bildet. Deshalb kommt dem unmittel-
baren und mündlichen Verfahren seine
hervorragende Rolle im Strafprozesse
zu. Eine Ueberprüfung der Tatfragen-
entscheidung ist nicht mehr möglich;
denn die Eindrücke, die zu dem schul-
dig oder nichtschuldig geführt haben,
lassen sich durch kein, wenn auch noch
so gut geführtes Protokoll festhalten.

Damit ist aber auch im Militärstraf-
prozeß die Möglichkeit, die besten
Trümpfe für ein Verfahren vor der
zweiten Instanz aufzubewahren, im
vorneherein abgeschnitten. Der Anklä-
ger und der Verteidiger müssen ge-
meinsam, und zwar in der Haupfver-
handlung, ins Feld führen, was irgend-
wie zur Beurteilung der Tat- und
Schuldfrage beiträgt; denn — und hier
liegt der wesentliche Umstand — der
Kassationsrichter ist an den Tatbestand
und an die Entscheidung der Tatfrage,
so wie sie sich vor dem Div.- oder
Ter.-Gerichfe ergeben hat, gebunden,
weil vor seinen Augen gar keine Ver-
handlung stattfindet. Die Tatfragenenf-
Scheidung hat für ihn die Bedeutung
einer Tatsache. Ihm steht lediglich das

gesamte Akfenmaterial zur Verfügung.
Was aber in der Hauptverhandlung
nicht zu den Akten erhoben worden
ist, ist für ihn gar nicht vorhanden.

Damit hat der Kassationsrichter aber
auch gar keine Möglichkeif, die Schuld-
frage einer Prüfung zu unterziehen.
(Das dürfte eben vielenorts nicht be-
kannt sein.)

Frei ist der Kassationsrichter nur in
der rechtlichen Würdigung dieser von
der untern Instanz festgestellten Tat-
Sachen. Eine Ueberprüfung derselben
entzieht sich seinem Aufgabenkreis. Das

Kassationsgericht entscheidet also nur
die Frage, ob die Vorinsfanz z. B. den

Tatsache muß klar herausgestellt wer-
den: Wer heute oder in Zukunft gegen
unser Wehrwesen in so unsachlicher
und demagogischer Weise opponiert,
wie das heute in gewissen Kreisen ge-
schiebt, der gefährdet — bewußt oder
unbewußt — die Existenz unserer Hei-
mat. Wir sind schließlich nicht sechs
Jahre und mehr für die Unabhängigkeit
und Unversehrtheit unseres Landes un-
ter den Fahnen gestanden; wir haben
nicht Milliardensummen ausgegeben,
um eine schlagkräftige und kriegstüch-
tige Armee aufzustellen, — um nun er-
leben zu müssen, wie alles das wie-
der niedergerissen, vernachlässigt und
abgebaut werden soll. Wer von diesen
Armeegegnern kann uns beweisen,
daß das Kriegsbeil in Europa nun wirk-
lieh und auf alle Zeiten begraben wird?
Wir reden, weiß Gott, keiner hem-
mungslosen Aufrüstung das Wort und

von ihr auf Grund der Akten und der
Verhandlung testgestellten Sachverhalt
unrichtig, oder überhaupt keinem
Straftatbestand unterstellt hat, ob sie
z. B. ein Nichtgesetz angewendet, ob
sie den Tatbestand unrichtig ausgelegt,
oder eine unzulässige Strafart gewählt
hat, um nur einige der haupt-
sächlichsten Fälle herauszugreifen. Auf
die Verletzung der prozessualen Be-
Stimmungen ist bereits ausführlich ein-
getreten worden.

*
Zum Schlüsse sei an einem Beispiel,

das heute wie zu jeder andern Zeit
Geltung haben kann, der Zusammen-
hang von Strafprozeß und Kassations-
beschwerde erläutert.

Füs. X bleibt auf dem Marsche ohne
Erlaubnis zurück. Der Befehl, aufge-
schlössen in der Kolonne zu marschie-
ren, ist ihm bekannt. Er wird vom Div.-
Gericht wegen Verweigerung eines Be-
fehles verurteilt. (In der Hauptverhand-
lung ist die Befehlsverweigerung ein-
deutig bewiesen worden.) Der Ver-
urteilte legt Kassationsbeschwerde ein
mit der Begründung, sein Verhalten sei

disziplinarisch und nichtmilitärgerichtlich
zu ahnden. Für das Kassationsgericht
sind die Feststellungen des Divisions-
gerichtes maßgebend. Füs. X hat den
Befehl verweigert. Ob es sich hierbei
um ein leichtes oder um ein schweres
Verschulden handelt, wird von dem
Kassationsgericht nicht entschieden.
Das Div.-Gericht hat den Tatbestand
richtig subsumiert, das Strafgesetz ist
nicht verletzt, das Urfeil wird bestätigt.

Aus diesen Gründen müssen auch
die Urteile bestätigt werden, gegen
welche in jüngster Zeit immer wieder
die Kassationsbeschwerde ergriffen
worden ist. Es ist wenigstens bis heute
noch kein Todesurteil kassiert worden.

auch wir können uns schönere Dinge
denken, als wochen- und monatelang
seine Pflicht als Soldat zu erfüllen, —
aber mit aller Schärfe wenden wir uns

gegen jene, die auf Kosten unserer
lebensnotwendigen Wehreinrichtungen
ihr politisches und durch unersättlichen
Ehrgeiz gewürztes Süpplein kochen
möchten. In solchen Dingen versteht
der Schweizer keinen Spaß, das möge
man sich merken, und wenn die Armee-
gegner scheinbar nichts vergessen
haben, — ein Faktum scheint ihnen
doch entgangen zu sein: Auch der
Schweizer Arbeiter gib) sich für der-
artige Manöver nicht her. Zu den er-
treulicheren Lichtblicken jener Zeit zwi-
sehen 1920—1930 gehört jedenfalls die
Tatsache, daß die Welle des Anti-
militarismus gerade an der guten
schweizerischen Gesinnung unserer Ar-
beiter zerschellt ist. Wir empfehlen
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